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Eine Information der SV-Hauptgeschäftsstelle für die Landesgruppen, Ortsgruppen und Richter im SV

Themen im Juni 2010:
1. Rechtsfragen bei der Gestalten von OG-Webseiten 
2. Eintrittskarten für Hauptvereinsveranstaltungen 
3. Mit SV-Media live bei BSZ + BSP 
4. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 
5. Aktualisierungsdienst 
6. SV-Bestellservice: SV-Praxisheft zur Fährtenarbeit


1. Rechtsfragen bei der Gestaltung von OG-Webseiten

Viele Ortsgruppen sind bereits im Internet vertreten, viele haben dieses Medium schon früh für sich entdeckt.

Häufig werden die Seiten von denjenigen ehrenamtlichen Mitgliedern einer Ortsgruppe gestaltet und betreut, die sich mit Computern am besten auskennen. Da aber auch rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Homepage auftauchen können, werden hier einige juristische Aspekte einmal beleuchtet.

1. Impressumspflicht

Nach § 5 Telemediengesetz muss bei einer Website ein Impressum vorhanden sein, wenn ein geschäftsmäßiger Teledienst vorliegt. Dies ist bereits dann anzunehmen, wenn die Vereinsseite einen Werbebanner enthält oder sonst wie den Eindruck einer geschäftsmäßigen Tätigkeit erweckt.

Um jeglichen Zweifelsfragen aus dem Weg zu gehen und um Rechtssicherheit zu schaffen, wird dringend angeraten, ein Impressum in die Internetpräsentation aufzunehmen.

Neben dem Namen und der Anschrift der Ortsgruppe (ein Postfach reicht nicht!) ist auch der vertretungsberechtigte Vorstand aufzunehmen. Zu diesem gehören der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart (§ 17 Abs. 7 Satzung der Ortsgruppen).

Die Mitglieder, die diese Ämter ausüben, sind mit vollständigem Namen (der Vorname ist auszuschreiben) und mit der Anschrift anzugeben. Auch muss das Impressum Informationen zu einer schnellen Kontaktaufnahme enthalten, wobei folgende Angaben den gesetzlichen Erfordernissen der schnellen elektronischen Kontaktaufnahme dienen:
Telefonnummer, E-Mail Adresse und gegebenenfalls eine Fax-Nummer.

Sollten eigene Beiträge auf der Internetseite veröffentlicht werden, so muss ein Verantwortlicher für die auf der Internetseite erscheinenden Beiträge auch mit Anschrift und vollständigen Namen angegeben werden, der für den Inhalt der Beiträge verantwortlich ist. Es dürfen, was eine Selbstverständlichkeit darstellt, in den Beiträgen keine Beleidigungen, Verleumdungen etc. geäußert oder sonstige Vergehen bzw. Ordnungswidrigkeiten begangen werden.

Für Ortsgruppen, die im Vereinsregister eingetragen sind, ist zusätzlich noch die Vereinsregisternummer im Impressum anzugeben.

Bei der optischen Gestaltung ist zu beachten, dass die Mehrzahl der Gerichte davon ausgeht, dass ein Impressum unmittelbar, also stets nur nach einem Klick, erreichbar sein muss, um zu verhindern, dass der Nutzer scrollen muss, um zu dem Impressum zu gelangen. 

Um jeglichen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, sollte das Impressum stets oben am linken oder rechten Rand der Seite des Internetauftrittes eingebunden werden.

Das Impressum (Anbieterkennung) muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein.

2. Verwendung von fremden Logos, Texten und Fotos

Bei der Einbeziehung fremder „Schöpfungen“ auf der eigenen Internetpräsentation sind insbesondere die Urheberrechte zu beachten. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, holt sich immer die Erlaubnis des Urhebers ein, wenn es um fremde Logos, Texte oder Fotos geht. 

Auch der Inhalt von fremden Werbetexten darf nicht beliebig abgeschrieben werden, auch wenn die Versuchung groß ist, „mal eben“ etwas von einer anderen Seite zu kopieren. Ohne die vorherige Einwilligung des Autors ist dies verboten. Auch eingescannte Zeitungsberichte dürfen nicht ohne Zustimmung der Zeitung verwendet werden. 

Dies gilt auch für Stadtpläne, auf denen der Weg zum Vereinsgelände markiert wird. Auch Stadtpläne unterliegen dem Urheberrecht.
Die Einfügung eines Pfeils oder einer zusätzlichen Beschriftung macht aus dem kopierten Stadtplan nicht ein eigenes, neu geschaffenes Werk. 

Einige Ortsgruppen mussten schon die negative Erfahrung damit machen, dass einige Kartenverlage und Anbieter von Routenplanern inzwischen Mitarbeiter ausschließlich damit beschäftigen, nach illegalen Internetkopien zu suchen. Werden sie fündig, ist die Forderung für die zwischenzeitliche, unberechtigte Nutzung z.B. des Stadtplanes in der Regel meist um einiges höher, als es der Ortsgruppe wert sein dürfte.

Wenn eine Karte in die Homepage integriert werden soll, bleiben daher nur zwei legale Möglichkeiten. Entweder selbst zeichnen, was sich immer dann anbietet, wenn eine grobe Straßenkarte ausreicht oder aber offen auf den Karteninhaber verlinken, der dieses Vorgehen allgemein erlaubt.

Zu jedem reizvollen Internetauftritt gehören auch Bilder. Bilder aus dem Vereinsleben, von Veranstaltungen, von letzten Wettkämpfen, etc.. Auch hier ist einiges zu beachten, selbst wenn alle Bilder selbst gemacht wurden, denn das Recht am eigenen Bild ist ebenfalls und in besonderer Weise rechtlich geschützt: Bilder dürfen „nur mit Einwilligung“ des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. 

Ohne Einwilligung dürfen nur Bilder veröffentlicht werden, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen oder Bilder von Versammlungen und Veranstaltungen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben (Stichwort: Bilder in die Menge hinein). Der / die Abgebildeten sind nicht Ziel der Aufnahme. Auch die Ablichtung von besonders wertvollen Zuchthunden, ohne das Einverständnis des jeweiligen Eigentümers, gilt als problematisch.

3. Haftungsausschluss

Auf vielen Seiten findet sich ein „Haftungsausschluss“ oder englisch: „Proclaimer“. Wer auf seiner Homepage Hyperlinks zu Seiten setzt, auf deren Inhalt er keinen Einfluss hat oder ein Gästebuch bzw. Forum anbietet, sollte auf jeden Fall neben einem Haftungsausschluss zeitnah regelmäßige Kontrollen hinsichtlich der Hyperlinks des Gästebuchs bzw. des Forums hinsichtlich etwaiger beleidigender oder rechtswidriger Inhalte vornehme und dies schriftlich festhalten.

Der Haftungsausschluss muss auf jeden Fall die Aussage enthalten, dass der Seitenbetreiber für fremde Seiten bzw. Beiträge keinerlei Verantwortung trägt und keinen Einfluss auf deren Inhalt hat. So steht es auf vielen Internetpräsentationen der Ortsgruppen, was jedoch allein nicht ausreicht! Darüber hinaus muss man sich ganz deutlich von fremden Inhalten distanzieren, will man verhindern, dass diese einem selbst zugerechnet werden.

4. Links auf fremde Seiten

Die Verwendung von Links als solchen auf die Startseite einer fremden Webseite ist zunächst rechtlich unbedenklich. Der Seitenbetreiber muss nicht davor geschützt werden, dass Server bei ihm auf der Seite landen. Problematisch wird es erst, wenn die Startseite (samt üblicher Werbung) umgangen wird und der Link direkt auf Seiten im „Inneren“ der fremden Seite gesetzt wird (sogenannter  Deep Linking). Obwohl dies von der Rechtsprechung noch überwiegend als zulässig angesehen wird, ist dagegen das Frame-Linking oder Inframe-Linking unzulässig. Dabei wird über den Link eine fremde Seite so aufgerufen, dass die eigene Seite als Rahmen auf dem Bildschirm bestehen bleibt. Dies erweckt den Eindruck, auch Urheber der zweiten Seite zu sein, was rechtswidrig ist.

5. Allgemeines

Sollten Ortsgruppen über ihre Internetpräsentation personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, so muss auch noch eine Datenschutzerklärung in die Internetpräsentation aufgenommen werden.

Da dies wohl nur in Ausnahmefällen von den Ortsgruppen praktiziert wird, wird auf die Datenschutzerklärung des Hauptvereins verwiesen.

Diese Ausführungen zu den Rechtsfragen bei der Gestaltung von Vereinswebseiten erfolgte aufgrund von Anregungen einiger Mitglieder unseres Vereins, für die wir uns bedanken,  sowie auf der Tatsache, wie bereits ausgeführt, dass immer noch sogenannte „Abmahnvereine“ tätig sind, die sich darauf spezialisiert haben, dass Internet nach Verstößen gegen vorgenannte Regeln zu durchsuchen und die Betreiber der Seiten kostenpflichtig abzumahnen.

Ulrich Luda, Vereinsjustiziar


2. Eintrittskarten für Hauptvereinsveranstaltungen

Die Vorbereitungen für die Hauptvereinsveranstaltungen sind auch dieses Jahr wieder im vollen Gange. Wir möchten Sie deshalb noch einmal an die Termine erinnern:
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SV-Bundessieger-Zuchtschau vom 3. - 5. September in Nürnberg, LG14 (easyCredit-Stadion) 
SV-Bundessieger-Prüfung vom 17. – 19. September in Meppen, LG04 (Vivaris-Arena)

Mit dem Rundschreiben im Mai erhielten die Ortsgruppen Plakate der beiden Hauptvereinsveranstaltungen. Bitte werben Sie auch dieses Jahr wieder intensiv für unsere Hauptvereinsveranstaltung, denn Sie helfen dadurch mit, den Verein in der breiten Öffentlichkeit zu repräsentieren! 

Platzieren Sie die Plakate bitte werbewirksam, um möglichst viel Interesse für die Veranstaltung zu wecken.

Ab sofort können auch die Eintrittskarten für die beiden Hauptvereinsveranstaltungen wieder direkt bei der Hauptgeschäftsstelle bestellt werden:
Bundessiegerzuchtschau:

3-Tageskarte:    20,00 EUR*
2-Tageskarte:    15,00 EUR* 
1-Tageskarte:    10,00 EUR*


Bundessiegerprüfung:

3-Tageskarte:    15,00 EUR*
2-Tageskarte:    10,00 EUR*
1-Tageskarte:    7,00 EUR*
Wie immer haben Kinder freien Eintritt, Jugendliche ab 12 bis 18 Jahre zahlen nur die Hälfte. 

Bestellen Sie Ihre Eintrittskarten noch heute: http://www.sv-shop.com/shop/index.php?cPath=34


3. Mit SV-Media live bei BSZ + BSP 

Mit SV-Media Live dabei – auf der Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg und auf der Bundessiegerprüfung in Meppen! 

Erleben Sie die Bundessiegerzuchtschau und die Bundessiegerprüfung live übers Internet – und das in hervorragender Videoqualität! Genießen Sie mit SV-Media darüber hinaus unzählige Videos von Veranstaltungen, Seminaren u. v. m. Stöbern Sie im Archiv und erleben Sie die SV Geschichte und deren Höhepunkte. 

Alle Videos sind in Top Qualität und Vollbildansicht verfügbar. Für nur 25,– EUR erleben Sie mit dem Livepaket die Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg oder die Bundessiegerprüfung in Meppen live an Ihrem PC. 

Und mit dem Premiumpaket für nur 120,– EUR haben Sie 12 Monate lang vollen Zugriff auf alle Angebote von SV-Media.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihre Liveschaltung: 
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1152

Sie möchten gerne einen Link zu SV-Media auf der Homepage Ihrer Ortsgruppe schalten? Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an unseren Webmaster. Wir senden Ihnen den Link und das Banner dann umgehend zu!
mailto:webmaster@schaeferhunde.de


4. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 

Unbekannt verzogene / von der Mitgliederliste gestrichene Mitglieder

Bitte achten Sie in Ihrer OG-Mitgliederliste auf Mitglieder mit dem Vermerk "unbekannt verzogen seit..." Sollte Ihnen die aktuelle Anschrift bekannt sein, bitten wir um eine kurze Mitteilung.
 
Gleiches gilt bei Mitgliedern auf Ihrer Liste mit dem Vermerk "wegen nicht bezahlter Beiträge gestrichen am .....". Bitte sprechen Sie mit dem betreffenden Mitglied und weisen es auf die nicht bestehende Mitgliedschaft hin. Das Mitglied kann sich natürlich jederzeit mit der Hauptgeschäftsstelle in Verbindung setzen und die Angelegenheit klären. 
 
Wir danken im Voraus für Ihre Mithilfe.

Terminschutz
 
Wir möchten Sie noch einmal auf die Eingangsfrist von 10 Arbeitstagen für Terminschutzanträge hinweisen. Terminschutzanträge und Terminerweiterungen für Prüfungen können nur dann genehmigt werden, wenn der Antrag, die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass sie im SID veröffentlicht werden können.

Falls sich der Termin einer bereits von uns bestätigten Veranstaltung ändert, senden Sie uns einfach eine Kopie Ihrer Terminschutzbestätigung und geben Sie auf dieser Kopie deutlich den neuen Termin an. Natürlich kann die Terminverlegung oder Terminerweiterung auch formlos, z. B. per E-Mail gemeldet werden.

Bitte beachten Sie aber in diesem Zusammenhang, dass Terminerweiterungen und Terminverlegungen für Prüfungen nur noch dann genehmigt werden, wenn die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt wird, dass sie in der SV-Zeitung (8 Wochen) oder im SID (10 Tage) veröffentlicht werden kann.

Prüfungsteilnahme für Neumitglieder

Bitte beachten Sie, dass Neumitglieder die an einer Prüfung teilnehmen möchten, sich rechtzeitig in der Hauptgeschäftsstelle als Mitglied anmelden. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel eine Woche. Gerne können Sie vorab die Mitgliedsnummer telefonisch erfragen.


5. Aktualisierungsdienst

Nachstehend finden Sie Links zu verschiedenen aktuellen Verzeichnissen und Informationen:

Aktuelles Anschriftenverzeichnis der Amtsträger des SV
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der ID-Beauftragten und ihrer Bezirke
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Welpenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Ammenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Körplan 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=813

Terminschutzsperren 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1251&L=%5C



6. SV-Bestellservice: Handbuch des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.

Das „Handbuch des Vereins für Deutsche Schäferhunde“ unterstützt die Landesgruppen, Ortsgruppen sowie alle Mitglieder wirkungsvoll bei der Beantwortung aller im Alltag auftretenden Rechtsfragen rund um den Hund. Es ist die ist die stets zuverlässige Grundlage für Informationsveranstaltungen und Seminare sowie für die Ausbildung von Amts- und Funktionsträgern. Sachkundige Einführungen machen insbesondere den juristischen Laien mit den Grundlagen der Rechtsgebiete vertraut.

Autor: Clemens Lux
Ergänzbare Sammlung
ca. 1.000 Seiten im Ringordner, DIN A5
ISBN 978-3-8029-1891-9 zzgl. 1 Aktualisierung/Jahr


Preis: 79,00 EUR


Bestellen Sie noch heute: 

http://www.sv-shop.com/shop/product_info.php?products_id=74
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Ihre SV-Hauptgeschäftsstelle

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
- vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptgeschäftsführung
Hauptgeschäftsführer Hartmut Setecki
VR Augsburg 15

Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903
mailto:info@schaeferhunde.de
http://www.schaeferhunde.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2008 (Reg.-Nr. 200112)

Hinweis: Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren Sie ihn einfach in die Zwischenablage und setzen Sie ihn direkt in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
